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RS OGH 1979/12/13 12Os124/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1979

Norm

PornG §1 D

StGB §42 Abs1 Z1

Rechtssatz

Keine geringe Schuld, wenn pornographische Druckwerke in einem Geschäft feilgeboten werden, das nicht als

Sexladen gekennzeichnet ist und wegen der dort sonst angebotenen Trivialliteratur (Kindermagazine) auch von

Jugendlichen frequentiert wird.
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